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in Sachen

A.

Beklagter und Rekurrent

’

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X.

gegen

B. ,

Klagerin und Rekursgegnerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y.

substituiert durch Rechtsanwalt lic. iur. Z.

betreffend Eheschutz (Obhut, Besuchsrecht, Unterhaltsbeitrage)

Rekurs gegen eine Verfligung der Einzelrichterin im summarischen Verfah-
ren am Bezirksgericht Meilen vom 7. Januar 2008 (EE070068)

Rickweisung; Beschluss des Kassationsgerichtes vom 26. Januar 2011
(vormaliges Verfahren LP080006)



Erwagungen:

1.  Die Parteien stehen seit Mitte September 2007 im Eheschutzverfahren
(Urk. 6/1 in Geschaft Nr. LP080006). Mit Verfigung vom 7. Januar 2008 stellte die
erstinstanzliche Richterin fest, dass die Parteien zum Getrenntleben berechtigt
seien und stellte u.a. die drei gemeinsamen Sohne C.__ |, geboren am
tt.mm.1996, D._ | geboren am tt.mm.1998, und E.__, geboren am
tt.mm.2002, unter die Obhut der Klagerin, Erstrekursgegnerin und Zweitrekurren-
tin (fortan Klagerin). Sodann berechtigte sie den Beklagten, Erstrekurrenten und
Zweitrekursgegner (fortan Beklagter), die Kinder je am 1. und 3. Wochenende ei-
nes jeden Monats von Samstag 10.00 Uhr bis Sonntagabend 19.00 Uhr sowie am
zweiten Tag der Doppelfeiertage Weihnachten und Neujahr sowie in geraden Jah-
ren von Ostersamstag bis und mit Ostermontag und in ungeraden Jahren von
Pfingstsamstag bis und mit Pfingstsonntag zu sich oder mit sich auf Besuch zu
nehmen. Ebenso berechtigte sie den Beklagten, die Kinder fur vier Wochen pro
Jahr auf eigene Kosten zu sich oder mit sich in die Ferien zu nehmen. Weiter ver-
pflichtete sie den Beklagten erstmals per 1. Februar 2008 zu monatlichen Unter-
haltsbeitragen in der Hoéhe von Fr. 800.— fir den Sohn E._ und in der Héhe
von je Fr. 1'000.— fur die Sohne D._ und C.___ sowie in der HOhe von Fr.
4'450.- fur die Klagerin personlich. Sodann wurden die Kosten dem Beklagten zu
drei Viertel und der Klagerin zu einem Viertel auferlegt und der Beklagte verpflich-
tet, der Klagerin eine Prozessentschadigung in der Hohe von Fr. 3'500.— zu be-
zahlen (Urk. 244 S. 3 = Urk. 3 S. 25 f. in LP080006).

2. Die Verfugung der Einzelrichterin vom 7. Januar 2008 wurde von bei-
den Parteien angefochten. Die Kammer fallte schliesslich mit Beschluss vom
22. Marz 2010 folgenden Entscheid (Urk. 244 S. 49 ff.):



"Demnach beschliesst das Gericht:

Das Rekursverfahren LP0O80005 wird mit dem vorliegenden Rekursverfahren verei-
nigt, unter der Prozessnummer LP080006 weitergefiihrt und als dadurch erledigt ab-

geschrieben.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsschein, sowie an die Ober-

gerichtskasse.

Und sodann beschliesst das Gericht:

Der Antrag der Prozessbeistandin der Kinder auf Erteilung einer Weisung an die Par-
teien, alles zu unterlassen, was das Verhaltnis der Kinder zum andern Elternteil be-
eintréchtigen kdnnte, insbesondere Gesprache Uber das laufende Verfahren, wird als

durch Gegenstandslosigkeit erledigt abgeschrieben.

In teilweiser Gutheissung der Rekurse der Klagerin und des Beklagten werden Dis-
positiv-Ziffern 2, 3, 5, 6, 8 und 9 der Verfliigung der Einzelrichterin im summarischen
Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 7. Januar 2008 aufgehoben und durch fol-

gende Fassung ersetzt:

2. Die Séhne C. , geboren tt.mm.1996, und E. , geboren tt.mm.2002,
werden fur die Dauer des Getrenntlebens unter die Obhut der Klagerin gestellt.

Der Sohn D. , geboren tt.mm.1998, wird fur die Dauer des Getrenntle-
bens unter die Obhut des Beklagten gestellt.

3. a) Der Beklagte wird fur berechtigt erklart, die S6hne C. und E.

- je am ersten und dritten Wochenende eines jeden Monats von Freitag-
abend, 18.00 Uhr, bis Sonntagabend, 19.00 Uhr,

- ferner in den geraden Jahren von Ostersamstag bis Ostermontag sowie
vom 24. Dezember bis 25. Dezember und in ungeraden Jahren von
Pfingstsamstag bis Pfingstmontag und vom 31. Dezember bis 1. Januar
des Folgejahres
zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen.

Es wird C. Uberlassen, wann er die Besuche beim Beklagten wie-
der aufnehmen will.

b) Die Klagerin wird fir berechtigt erklart, den Sohn D.

- je am zweiten und vierten Wochenende eines jeden Monats von Freitag-
abend, 18.00 Uhr, bis Sonntagabend, 19.00 Uhr,



- ferner in den ungeraden Jahren von Ostersamstag bis Ostermontag so-
wie am 24. und 25. Dezember sowie in geraden Jahren von Pfingst-
samstag bis Pfingstmontag und am 31. Dezember bis 1. Januar des
Folgejahres

zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen.

c) Beide Elternteile werden sodann fiir berechtigt erklart, mit den jeweils
nicht unter ihrer Obhut stehenden Kindern vier Wochen Ferien pro Jahr
zu verbringen, wobei diese auf mindestens zwei verschiedene Schulferi-
en zu verteilen sind. Das Besuchsrecht ist dem obhutsberechtigten EI-
ternteil jeweils mindestens zwei Monate im Voraus anzukindigen. Dabei
haben sich die Parteien moglichst so abzusprechen, dass alle drei Kin-
der ihre Ferien jeweils gemeinsam mit den Geschwistern verbringen
koénnen.

5. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin flr sie personlich fur die Zeit vom
1. Februar 2008 bis 30. November 2009 monatliche Unterhaltsbeitrage von
Fr. 8'200.— und ab 1. Dezember 2009 fir die weitere Dauer des Getrenntle-
bens von Fr. 9'200.— zu bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus, je auf den Ers-
ten eines jeden Monats.

6. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin an den Unterhalt des Sohnes
E. monatlich Fr. 800.— sowie an den Unterhalt des Sohnes C. mo-
natlich Fr. 1'000.- (je zuzuglich allfallige gesetzliche oder vertragliche Kinder-
zulagen) zu bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus, je auf den Ersten eines je-
den Monats, erstmals per 1. Februar 2008.

Der Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin an den Unterhalt des Sohnes

D. monatlich Fr. 1'000.— (zuztglich allfallige gesetzliche oder vertragliche
Kinderzulagen) zu bezahlen, erstmals per 1. Februar 2008 bis 30. November
2009.

Es wird vorgemerkt, dass der Beklagte auf Unterhaltsbeitrage fir D. ver-
zichtet hat.

8. Die Kosten werden den Parteien je zur Halfte auferlegt.

9.  Es werden keine Prozessentschadigungen zugesprochen.'

Im Ubrigen werden die Rekurse der Klagerin und des Beklagten abgewiesen und die

angefochtene Verfigung vom 7. Januar 2008 wird bestatigt.

Beide Parteien werden gestutzt auf Art. 307 Abs. 1 und Abs. 3 ZGB ermahnt, positiv
auf die Besuche beim nicht obhutsberechtigten Elternteil hinzuwirken und den Kin-
dern die jeweils flir den Besuch oder die Ferien notwendige Ausristung mitzugeben
bzw. diese nach Abschluss des Besuchswochenendes oder der Ferien wieder zu-

rickzugeben.



4. Den Parteien wird gestitzt auf Art. 307 Abs. 1 und Abs. 3 ZGB die Weisung erteilt,
die erforderlichen Einzeltherapien der jeweils unter ihrer elterlichen Obhut stehenden

Kinder einzuleiten und deren regelmassigen Besuch sicherzustellen.

5. FirdiedreiKinderC.  ,D.  undE.  wird eine Beistandschaft im Sinne
von Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB errichtet. Der Beistand oder die Beistéandin wird beauf-
tragt, den Eltern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und bei Konflikten der Eltern
namentlich in Erziehungsfragen als neutrale Drittperson zu vermitteln. Ferner wird der
Beistandin oder dem Beistand die Kompetenz erteilt, die fir die korrekte Durchfiih-
rung des Besuchsrechts erforderlichen Einzelheiten - wie Ubergabeort, Ubergabemo-
dalitdten oder die genaue Zeit von Anfang und Ende des Feiertags- und Ferienbe-

suchsrechts - verbindlich festzulegen.

Weiter wird dem Beistand oder der Beistandin die Aufgabe erteilt, die nétigen thera-
peutischen Massnahmen fir die Kinder einzuleiten und deren Besuch sicherzustellen,

soweit die Eltern nicht von sich aus tatig werden.

Die Vormundschaftsbehorde F. wird ersucht, fur die drei Kinder C. ,

D. und E. einen Beistand oder eine Beistandin zu ernennen.

6. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebihr wird festgesetzt auf Fr. 10'000.—.

Die weiteren Kosten betragen:

Fr. 9'203.50 Gutachten KJPD

7. Die Gerichtsgeblhr wird der Klagerin zu 2/5 und dem Beklagten zu 3/5 auferlegt.

8. Die Kosten des Gutachtens und der Prozessbeistandin der Kinder werden den Par-

teien je zur Halfte auferlegt.

9. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin fur das Rekursverfahren eine auf einen

Flnftel reduzierte Prozessentschadigung von Fr. 2'000.— zu bezahlen."

3.  Am 23. April 2010 erhob der Beklagte gegen diesen Entscheid kanto-
nale Nichtigkeitsbeschwerde (Urk. 256 S. 4) und beantragte die Aufhebung von
Dispositivziffer 2.5 des angefochtenen Entscheides. Mit Zirkulationsbeschluss
vom 26. Januar 2011 hob das Kassationsgericht des Kantons Zurich den Be-

schluss der |. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zurich vom 22. Marz



2010 hinsichtlich der Dispositivziffern 2.5, 2.8, 2.9, 6, 7 und 9 auf und wies die
Sache insoweit im Sinne der Erwagungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz
zuriick. Im Ubrigen (Dispositivziffern 1, 2.2, 2.3, 2.6, 3, 4, 5 und 8) wurde der Be-
schluss nicht aufgehoben (Urk. 256 S. 17, Dispositivziffer 1).

4. Auf das von der Klagerin mit Schreiben vom 31. Mai 2011 (eingegan-
gen am 1. Juni 2011) gestellte Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen
(Verpflichtung des Beklagten um Bezahlung von persdnlichen Unterhaltsbeitragen
in der Hohe von Fr. 4'450.— an die Klagerin, ruckwirkend ab 1. Februar 2008 bis
zum Entscheid eines neuen Unterhaltsbeitrages durch die I. Zivilkammer des
Obergerichts des Kantons Zurich, unter Kosten- und Entschadigungsfolge zu Las-
ten des Beklagten, Urk. 258 S. 2) wurde mit Beschluss vom 7. Juli 2011 mangels
Zustandigkeit nicht eingetreten (Urk. 268).

5.  Mit Prasidialverfigung vom 7. Juli 2011 wurden die Parteien nach vor-
gangiger Rucksprache mit ihren Parteivertretern zur Referentenaudienz, Ver-
gleichsverhandlung und mundlichen Stellungnahme auf den 14. Juli 2011 vorge-
laden (Urk. 266; Urk. 267). Nach durchgeflhrter Referentenaudienz und Ver-
gleichsverhandlung schlossen die Parteien einen Vergleich (Urk. 270), welcher
mit Schreiben vom 22. Juli 2011 innert Frist vom Beklagten widerrufen wurde
(Urk. 271).

1.  Der Beschluss der Kammer vom 22. Marz 2010 ist mit seiner Ausfal-
lung am 22. Marz 2010 betreffend die Dispositivziffern 1, 2.2, 2.3, 2.6, 3, 4, 5 und
8 in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Die vom Kassationsgericht auf-
gehobenen Dispositivziffern 2.5, 2.8, 2.9, 6, 7 und 9 betreffen den Unterhaltsbei-
trag an die Klagerin personlich sowie die damit verbundenen erst- und zweit-
instanzliche Kosten- und Entschadigungsfolgen und die zweitinstanzliche Ge-

richtsgebuhr.



2. Aufden 1. Januar 2011 ist die neue schweizerische Zivilprozessord-
nung in Kraft getreten. Indes gilt gemass Art. 404 Abs. 1 ZPO fur Verfahren, die
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtshangig sind, das bisherige Verfahrens-
recht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz. Da die Aufhebung der Dis-
positivziffern 2.5, 2.8, 2.9, 6, 7 und 9 des Beschlusses der |. Zivilkammer des
Obergerichts des Kantons Zurich vom 22. Marz 2010 das Verfahren diesbezuglich
in den Stand zur Zeit vor der Entscheidfallung zurtickversetzt hat, sind fir das
Verfahren vor Obergericht weiterhin die bisherigen Bestimmungen des kantonalen
Prozessrechts (ZPO/ZH und GVG/ZH) anzuwenden.

3. Das Obergericht ist gemass § 104a Abs. 1 GVG/ZH an die Rechtsauf-
fassung des Kassationsgerichts gebunden, nicht aber an dessen tatsachliche
Feststellungen (Frank/Strauli/Messmer, Kommentar zur zircherischen Zivilpro-
zessordnung, 3. Aufl., Zurich 1997, N 4 zu § 291 ZPO; Hauser/Schweri, Kommen-
tar zum zUrcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, Zurich 2002, N 32 zu § 104a
GVG). Das Obergericht hat nach Auffassung des Kassationsgerichts willkurliche
Feststellungen oder eine willkurliche Annahme getroffen. Der Rlickweisungsent-
scheid beinhaltet die Aufhebung des angefochtenen Entscheids in den genannten
Dispositivziffern und die Auflage, einen neuen Entscheid zu fallen. Prozessuale
Anordnungen etwa bezuglich einer Beweiserganzung oder Wiederholung des
Verfahrens, an welche das Obergericht ebenfalls gebunden ware, enthalt der
Ruckweisungsentscheid nicht. Das Rekursverfahren ist nicht aufgehoben worden
(Frank/Strauli/Messmer, N 3b zu § 291 ZPO). Es besteht auch kein Anlass, von
Amtes wegen das Verfahren (ganz oder teilweise) zu wiederholen oder auszu-
dehnen und zum Beispiel weitere Beweise zu erheben. Es ist deshalb kein neues
Rekursverfahren durchzuflhren. Der Prozess ist nach wie vor spruchreif, und der
neue Entscheid ist aufgrund der gleichen tatsachlichen Feststellungen und der
gleichen Beweismittel zu fallen, die dem aufgehobenen Entscheid zugrunde la-

gen.

4.1 Gegenstand der aufgehobenen Dispositivziffer 2.5 war die Héhe des

Unterhaltsbeitrages fur die Klagerin personlich, welche von der Kammer auf mo-



natlich Fr. 8'200.— fur die Zeit vom 1. Februar 2008 bis zum 30. November 2009
und Fr. 9'200.— fUr die Zeit ab dem 1. Dezember 2009, dem Zeitpunkt des Weg-
zugsvon D.  zum Beklagten, festgesetzt worden war (Urk. 244 S. 50). Dabei
bertcksichtige die Kammer unter anderem zwei Bedarfspositionen — namlich Fr.
500.— monatlich fur Garderobe, Coiffeur und Kosmetik und Fr. 583.— fur Freizeit-
aktivitaten — mit der Begrundung, das Anfallen dieser Positionen sei vom Beklag-
ten vor Erstinstanz eben gerade nicht bestritten worden, habe er doch lediglich
ausgefuhrt, dass die Klagerin diese Positionen selber finanzieren musste. Damit
habe der Beklagte lediglich zum Ausdruck gebracht, dass er nicht gewillt sei, da-
fur aufzukommen, weshalb diese Positionen zusatzlich im Bedarf zu bertcksichti-
gen seien (Urk. 244 S. 40). Diesbezuglich rligte das Kassationsgericht die Auffas-
sung der Kammer wie folgt (Urk. 256 S. 9 ff.):

"An der erstinstanzlichen Hauptverhandlung hatte der Beschwerdefiihrer zur "Berechnung
des Existenzminimums" der Beschwerdegegnerin Stellung genommen (ER Prot. S. 15). Im
Rahmen dieser mindlichen Stellungnahme hatte sein Rechtsvertreter gemass Protokoll

ausgefuhrt:

'Auch der "zusatzliche Aufwand" fur Garderobe, Coiffeur und Kosmetik und die Frei-
zeitaktivitaten der Klagerin misste diese selber finanzieren. In diesem Sinne werden
die besagten Einzelpositionen wie auch die Gesamtsumme des angeblichen Exis-
tenzminimums der Klagerin bestritten' (ER Prot. S. 16, Anflihrungszeichen bei "zu-

satzliche Aufwand" im erstinstanzlichen Protokoll).

Die Einzelrichterin und der erstinstanzliche juristische Sekretar als an dieser mindlichen
Hauptverhandlung Anwesende hatten diese Stellungnahme als Bestreitung der Behauptun-
gen der Beschwerdegegnerin verstanden (ER act. 25 S. 21 lit. bi). Unter diesen Umstanden
ist die gegenteilige vorinstanzliche Interpretation der protokollierten mindlichen Stellung-
nahme des Beschwerdefiihrers ohne allfallige Nachfrage im Sinne von § 55 ZPO/ZH nicht
haltbar. Der Konjunktiv in der Erklarung, die Beschwerdegegnerin "misste" den "zusatzli-
chen Aufwand" selber finanzieren, beinhaltet keine Anerkennung, dass ein solcher zusatzli-
cher Aufwand tatsachlich entstanden war, sondern deutet auf einen gedachten und in den
Ausserungen gemeinten und implizit enthaltenen Nachsatz hin, sie "misste, wenn...(?)".
Tatsachlich konnte der Beschwerdefuhrer damit gemeint haben, die Beschwerdegegnerin
misste diesen Aufwand selber finanzieren, wenn es ihn denn tatsachlich gabe, wie er in der
Beschwerdeschrift geltend macht (KG act. 1 S. 8 Ziff. 20), und kann der Konjunktiv damit



die Bestreitung implizieren, dass es einen solchen Aufwand tatsachlich nicht gab. Auch die
vom Protokollfihrer verwendeten Ausfihrungszeichen bei den Wértern der "zuséatzliche
Aufwand" deuten auf eine Bestreitung dieses Aufwandes hin. In der Rekursantwort bestritt
der Beschwerdefiihrer, die Auslagen denn auch ohne Wenn und Aber (OG act. 243/16

Rz 23 f.).

Wenn die Vorinstanz schon zur Auffassung gelangte, das Verstandnis der direkt anwesen-
den erstinstanzlichen Gerichtspersonen sei falsch und der zitierte Passus enthalte keine
Bestreitung des Anfallens dieser Positionen, ware dieser Passus unklar im Sinne von § 55
ZPO/ZH gewesen. Insbesondere ware nicht klar (die Unklarheit verstarkt durch die Ausfih-
rungszeichen), wie der Konjunktiv zu verstehen bzw. was damit gemeint ist. Diese Unklar-
heit hatte die richterliche Fragepflicht im Sinne von § 55 ZPO/ZH auslésen missen (mit der
Frage, ob der Beschwerdefiihrer nun das Anfallen der von der Beschwerdegegnerin geltend
gemachten Positionen bestreitet oder nicht, was sich allerdings angesichts der vorbehalts-
losen Bestreitung in der Rekursantwort [OG act. 243/16 Rz. 23 f.] eigentlich eriibrigte), je-
denfalls aber nicht ohne Nachfrage zur Feststellung fliihren dirfen, der Beschwerdefiihrer
habe das Anfallen dieser Positionen nicht bestritten, sondern bloss deutlich gemacht, dass
er nicht gewillt sei, dafir aufzukommen. Indem die Vorinstanz ohne Nachfrage allein ge-
stiitzt auf die zitierte protokollierte Ausserung und entgegen dem Versténdnis der bei der
mundlichen Verhandlung anwesenden Gerichtspersonen feststellte, dass der Beschwerde-
fuhrer das Anfallen dieser Positionen nicht bestritten habe, und indem die Vorinstanz des-
halb diese Positionen nicht prifte, sondern ohne weiteres den Bedarf der Beschwerdegeg-
nerin um diese Position erhdhte, verletzt sie den Gehdrsanspruch des Beschwerdefiihrers
(vgl. z.B. Kass.-Nr. AA090027 vom 23.7.2009 Erw. IV.2.2f., Kass.-Nr. AA060092 vom
30.4.2007 Erw. 11.3.2.b, Kass.-Nr. AA060026 vom 25.4.2007 Erw. 11.3b) und damit eine we-
sentliche Verfahrensvorschrift im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO/ZH."

Diese Erwagungen des Kassationsgerichts sind flr die beschliessende
Kammer verbindlich. Dies hat zur Folge, dass diese beiden Positionen vom Be-
klagten als bestritten zu gelten haben. Dementsprechend ist die Frage, ob diese
Positionen von der Klagerin bislang ausreichend glaubhaft dargelegt worden sind,

aufgrund der Akten zu prufen.

4.2 Sodann rugte das Kassationsgericht, dass der Bedarf der Klagerin
nach dem Wegzug des Sohnes D. zum Beklagten zu prazisieren sei, allen-

falls unter Berucksichtigung der weggefallenen Positionen fir die Zeit ab dem 1.
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Dezember 2009 neu zu berechnen sein werde. Diesbezuglich hielt das Kassati-

onsgericht in Ziffer 5.2 ¢ seines Beschlusses folgendes fest (Urk. 256 S. 6 ff.):

"Tatsachlich beruht die vorinstanzliche Berechnung des Unterhaltsbeitrages fiir die Be-
schwerdegegnerin personlich auf dem Bedarf der Beschwerdegegnerin mit den drei Kindern von
insgesamt Fr. 18'000.— pro Monat (KG act. 2 S. 47 Erw. 7 i.V. mit S. 39 Erw. 1 [i.V. mit OG act. 3
S. 19 bzw. S. 18 f.] und S. 40 lit. d). Auch die Berechnung des Unterhaltsbeitrages fur die Be-
schwerdegegnerin personlich ab Dezember 2009 beruht auf dem Bedarf der Beschwerdegegnerin
mit den drei Kindern von insgesamt Fr. 18'000.— (KG act. 2 S. 47 Erw. 7). Tats&chlich scheint die
Vorinstanz Ubersehen zu haben, dass sich durch den Wegzug von D.__ von der Beschwerde-
gegnerin zum Beschwerdeflihrer (weswegen der Unterhaltsbeitrag des Beschwerdefiihrers an die
Beschwerdegegnerin fir D.____ von Fr. 1'000.- entfiel und die Vorinstanz den Unterhaltsbeitrag
fur die Beschwerdegegnerin um diese Fr. 1'000.— erhoéhte) auch der Gesamtbedarf der Beschwer-
degegnerin von Fr. 18'000.— entsprechend reduzierte. Zumindest entfielen die darin enthaltenen
Positionen Kinderzuschlag von Fr. 350.— (ER act. 25 S. 19 lit. bb) und die Krankenkassenpramie
vonD._ (ER act. 25 S. 18 i.V. mit S. 20 lit. bg i.V. mit ER act. 11/7). Der vorinstanzlich be-
rechnete Unterhaltsbeitrag fiir die Beschwerdegegnerin persénlich ab Dezember 2009 beruht auf
der tatséchlichen Annahme des unveranderten Gesamtbedarfs von Fr. 18'000.— der Beschwerde-
gegnerin mit den drei Kindern. Diese Annahme ist willklrlich, da sich dieser Gesamtbedarf durch
den Wegzug von D.___ (und die Zuteilung der Obhut Uber ihn auf den Beschwerdefiihrer) ver-
anderten, was die Vorinstanz indes nicht beriicksichtige. Diese willklrliche tatsdchliche Annahme
ist ein Nichtigkeitsgrund gemass § 281 Ziff. 2 ZPO/ZH. Diese Rige ist begriindet und fihrt zur

Aufhebung der angefochtenen Unterhaltsregelung.”

Auch an diese Rechtsauffassung ist das Obergericht wie bereits erwahnt
gebunden. Dementsprechend reduziert sich der klagerische Bedarf bereits um die
beiden Positionen Kinderzuschlag und Krankenkassenpramie von D._ . So-
dann sind die weiteren Positionen dahingehend zu prifen, ob der Wegzug
D. s auf deren Hohe einen Einfluss hatte. Des Weiteren ist gemass Kassati-
onsgericht der Einwand der Klagerin, dass es nicht sein konne, dass der Beklagte
davon profitiere, dass er D._ eigenmachtig unter seine Obhut genommen

habe, zu prufen.

5.1 Die Rekursinstanz hatte die Bedarfspositionen der Klagerin zusammen
mit den drei S6hnen gestutzt auf die erstinstanzliche Bedarfsberechnung wie folgt
fest gesetzt (Urk. 244 S. 39 ff. in Verbindung mit Urk. 3 S. 18 f. in LPO80006):
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Grundbetrag Fr. 1'100.—
Kinderzuschlag Fr. 950.—
Unterhaltskosten Fr.6'812.—"
Hypothek Fr. 3'880.—°
Versicherungspramien Fr. 600.—>
Krankenkasse Fr. 540.—*
Krankenkasse Kinder Fr.230.-°
Mittagstisch Fr. 381.-°
Telefon Fr. 200.—'
Aupair Fr. 1'200.—°
Ferien Fr. 1'000.—°
Freizeitaktivitaten Fr. 583.— "
Garderobe, Coiffeur, Kosmetik Fr. 500.— "
Total Fr.17'976.—
Total gerundet Fr.18'000.—

5.2 Dieser Berechnung folgend, ist gestutzt auf die Erwagungen des Kas-
sationsgerichts nachfolgend zu beurteilen, welche Positionen sich infolge Weg-
zugsvon D.  reduzierten und ob die Positionen "Freizeitaktivitaten" und
"Garderobe, Coiffeur und Kosmetik" effektiv in der von der Klagerin geltend ge-

machten Hohe anfallen.
1)  Unterhaltskosten Fr. 6'812.—:

Hierbei handelt es sich um die Unterhaltskosten fur die Liegenschaft, welche
in ihrer HOhe weder vor Erstinstanz noch vor Zweitinstanz bestritten worden sind
(Prot. I S. 15; Urk. 2 S. 12; Urk. 243/16 S. 8 f.) und durch die Steuererklarung fur
das Jahr 2006 belegt sind (Urk. 5/9/14: Aufstellung "Unterhaltskosten Liegen-
schaft" gem. StE 2006: Gartenbau, Aufzugwartung, Pool-Technik etc.

[Urk. 5/11/3]). Diese fallen unabhangig vom Wegzug von D._ zum Beklagten
weiterhin an, weshalb diesbezuglich keine Reduktion zu erfolgen hat.

2)  Hypothekarzinsen Fr. 3'880.—:

Ebenso wurden die Hypothekarzinsen gemass erstinstanzlichem Entscheid
im Quantitativum vor der Zweitinstanz nicht bestritten (Urk. 2 S. 12; Urk. 243/16
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S. 8 f.). Diese fallen unabhangig vom Wegzug von D. an, weshalb auch

diesbezuglich keine Reduktion vorzunehmen ist.
3)  Versicherungsprémien Fr. 600.—:

Ebenso wenig andert sich etwas an den Versicherungspramien, betreffen
diese doch gemass erstinstanzlichem Entscheid die Haushaltsversicherung und
die Wertsachenversicherung (Urk. 3 S. 19, Urk. 5/9/16 Blatt 1 und 7).

4)  Krankenkasse Fr. 540.—:

Diese Kosten betreffen nur die Klagerin personlich und sind dementspre-
chend zu belassen (Urk. 3 S. 19 f. mit Verweis auf Urk. 5/11/6 und Urk. 15/4).

Damit ist auch diesbezuglich keine Reduktion vorzunehmen.
5)  Krankenkasse Kinder Fr. 230.—:

Die Versicherungvon D._ betrug im Zeitpunkt des erstinstanzlichen
Entscheides Fr. 84.40 (Urk. 5/11/7). Dieser Betrag ist aus dem Bedarf der Klage-
rin zu streichen, da davon auszugehen ist, dass der Beklagte diesen Betrag fur
D._ bezahlt. Entsprechend ist ein Betrag von Fr. 145.60 ab 1. Dezember

2009 einzusetzen.
6) Mittagstisch Fr. 381.—:

Hierzu fuhrte die Erstinstanz aus, dass die beiden alteren Sohne — und da-
mitauch D._ — am Mittagstisch teilnehmen wurden, da sie die Tagesschule
besuchten. Letzteres sei auch vom Beklagten so dargelegt worden (Urk. 3 S. 20
mit Verweis auf Urk. 5/8 S. 7). Diese Besuche wurden zweitinstanzlich nicht be-
stritten (Urk. 2 S. 12; Urk. 243/16 S. 8 f.). Aus den obergerichtlichen Akten ist er-
sichtlich, dass die beiden alteren Sohne die Tagesschule und den damit verbun-
denen Mittagstisch gleich haufig besuchen (Urk. 40/2). So hat auch der Beklagte
erstinstanzlich ausgefihrt, dass nur noch der jingste der drei S6hne mittags nach
Hause komme und die beiden grésseren Buben in den Mittagstisch gingen (Urk.
5/8 S. 7). Dementsprechend rechtfertigt es sich, die Kosten zu halbieren. Damit ist
der Bedarf um Fr. 190.50 (Fr. 381.—/ 2) zu reduzieren.

7)  Telefon Fr. 200.—:
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Diese Kosten sind unabhangig vom Wegzug von D.___ auf diesem Be-
trag zu belassen. Dieser Betrag war von den Parteien anlasslich des Rekursver-
fahrens nicht bestritten worden. Zu berlcksichtigen ist, dass sichD.__ im
Zeitpunkt, als dieser Betrag festgesetzt worden ist, in einem Alter befand, in wel-
chem er notorischerweise nicht derart oft telefonierte, als dass sich diese Kosten

infolge seines Wegzugs erheblich reduziert hatten.
8)  Aupair Fr. 1'200.—:

Diese Kosten in der Hohe von Fr. 1'200.— wurden erstinstanzlich nicht be-
legt, vom Beklagten jedoch anerkannt (Prot. | S. 15). Sodann hat der Beklagte vor
Erstinstanz ausgefuhrt, dass das Aupair eine Prasenzzeit von 60 Stunden pro
Woche habe und vollumfanglich fir die Haushaltsfiuhrung und Kinderbetreuung
zustandig sei; der Anteil, den die Klagerin im Haushalt Ubernehme, sei sehr be-
scheiden (Prot. | S. 28). Auch die Klagerin ging davon aus, dass das Aupair eine
Prasenzzeit von 60 Stunden pro Woche habe und auch Haushaltsarbeiten nach-
gehe (Prot. | S. 18). Anlasslich des Rekursverfahrens wurde dann auch nur noch
von Haushaltshilfe gesprochen (Urk. 2 S. 6). Damit ist offensichtlich, dass das
Aupair nach Stunden bezahlt wird, nicht nach der Anzahl Kinder, welche dieses
zu betreuen hat. Entsprechend sind diese Kosten im Bedarf der Klagerin auch fur

die Zeit nach dem 1. Dezember 2009 unverandert zu belassen.
9) Ferien Fr. 1'000.-:

Der Ferienbetrag war fur die Klagerin personlich und die drei Kinder be-
stimmt. Damit rechtfertigt es sich, den Betrag vorliegend zu reduzieren. Allerdings
rechtfertigt es sich nicht, den Betrag von Fr. 1'000.— gleichmassig auf vier Perso-
nen zu berechnen und einen Viertel in Abzug zu bringen, ist doch zu berucksichti-
gen, dass Kinder teilweise von Verglnstigungen profitieren kdnnen, in deren Ge-
nuss Erwachsene nicht kommen. Entsprechend ist fur den Sohn D.___ ein Be-
trag von Fr. 225.— in Abzug zu bringen und die Position Ferien auf Fr. 775.— fest-

zusetzen.

10) Freizeitaktivitdten Fr. 583.—:
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Die Klagerin liess vor Erstinstanz diesbezuglich ausfuhren, dass im Betrag
von Fr. 4'000.—, welchen sie aus der Praxistatigkeit beim Beklagten erhalte, die
Positionen Haushaltsgeld inkl. Verpflegung fir die funfkopfige Familie und die Be-
zahlung des Aupairs, die Bekleidung der Klagerin und der drei Kinder, Freizeitak-
tivitaten, Coiffeur etc. eingeschlossen seien (Urk. 5/14 S. 1 f.; Prot. | S. 20;

Urk. 243/2 S. 3; Urk. 243/8 S. 3). Allerdings fuhrte sie ebenso aus, dass sie seit
Jahren erhebliche und notwendige Geldmittel flr die Erhaltung ihres Pilotenbre-
vets und den seit vielen Jahren ausgeubten Reitsport verwende, insgesamt

Fr. 583.— pro Monat (Urk. 5/14 S. 4). Vom Beklagten nicht bestritten worden war,
dass die Klagerin tatsachlich Uber das Pilotenbrevet verfugt und damit auch fliegt
(Urk. 5/8 S. 5). Weiter liess der Beklagte vor Vorinstanz ausfuhren, dass die Kla-
gerin auch bei winterlichen Temperaturen draussen ganztags ihren Pferde-
sportaktivitaiten nachgehe, wobei C.  sie am Samstagmorgen begleite

(Urk. 5/19 S. 2). In diesem Sinne wurde vom Beklagten grundsatzlich nicht bestrit-
ten, dass die Klagerin diese Sportarten ausubt, sondern es wurde nur der be-
hauptete finanzielle Aufwand bestritten. Daraus erhellt, dass der Klagerin glaub-
hafterweise Kosten fur die Freizeitaktivitaten Fliegen und Reiten anfallen. Fraglich
ist vorliegend allerdings, ob der Klagerin tatsachlich Kosten in der Hohe von

Fr. 583.— — wie von ihr geltend gemacht — anfallen.

a) In den Akten finden sich hierzu keinerlei Hinweise, wie die Klagerin
diesen Betrag errechnete (Urk. 5/14 S. 4; Urk. 243/2 S. 4). Anlasslich der Befra-
gung vor Erstinstanz fuhrte sie lediglich aus, meistens montags oder freitags am
Reiten zu sein (Prot. | S. 18). Gemass den Ausfuhrungen des Beklagten vor
Zweitinstanz ist unbestritten, dass Positionen flrs Reiten in die Buchhaltung der
Klagerin aufgenommen worden seien (Urk. 243/16 S. 6). Aus der Buchhaltung der
Klagerin fur das Jahr 2007 werden folgende Auslagen fur den Reitsport ersichtlich
(Urk. 243/10/2):

- ... Fr. 2'200.— (April 2007)
- Rennverein ... Fr. 90.— (Dezember 2007)

- ... Fr. 2'222.— (Dezember 2007)
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- Reitkurs der KI. Fr. 769.90 bei der ... Schule (Marz 2007).

Dies ergibt einen Totalbetrag von Fr. §'281.90, welcher im Jahr 2007 ange-
fallen ist. Umgerechnet ergibt dies einen Betrag von rund Fr. 440.— pro Monat,
welcher der Klagerin fur den Reitsport im Bedarf anzurechnen ist, da er in diesem

Umfang glaubhaft gemacht wurde.

b) Hinsichtlich Pilotenbrevet und Fliegerei ergeben sich keine konkreten
Angaben aus den Akten. So ist nicht einmal ersichtlich, welchen Flugzeugtyp die
Klagerin fliegt, wie oft sie fliegt, ob sie alleine oder mit anderen zusammen fliegt.
Mangels entsprechender Hinweise, welche sich durchaus hinsichtlich Kostenhdhe
auswirken, kdnnen diese nicht einmal ansatzweise geschatzt werden. Dement-
sprechend ist der Klagerin unter dieser Position mangels hinreichender Substanti-

ierung kein Betrag in ihrem Bedarf einzurechen.
11) Garderobe, Coiffeur, Kosmetik Fr. 500.-:

Die Klagerin begrundet ihre Forderung von Fr. 500.— fur Garderobe, Coiffeur
und Kosmetik damit, dass dieser Betrag in Anbetracht der Tatsache, dass die
Parteien eine Ferienwohnung in ..., ein Hallenbad etc. besassen, als nicht zu
hoch gegriffen sei. Es sei weltfremd davon auszugehen, dass die Klagerin diese
Auslagen mit Quittungen belegen konne (Urk. 243/2 S. 4; Prot. | S. 27). Allein die
Tatsache, dass die Parteien eine Ferienwohnung in ... sowie ein Hallenbad besit-
zen, lasst nicht zwingend den Schluss zu, dass die Klagerin zusatzlich zu dem
Betrag von Fr. 4'000.—, welchen sie monatlich als Haushaltsgeld zur Verfligung
hatte, noch Fr. 500.— fur ihre Garderobe etc. bendtigt. Ebenso wenig liefert die
Klagerin exakte Angaben dazu, wo und wie oft sie beispielsweise pro Monat zur
Kosmetikerin, zum Coiffeur etc. geht. Ebenso fehlen Ausfihrungen dazu, wo und
wie oft die Klagerin Kleider einkaufen geht, so dass den Akten keinerlei Anhalts-
punkte fur eine entsprechende Berechnung entnommen werden konnen. Damit ist
der Klagerin unter diesem Titel mangels Substantiierung kein Betrag in ihrem Be-

darf einzurechnen.
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5.3 Dementsprechend ergibt sich fur die Klagerin und die drei S6hne, res-

pektive ab 1. Dezember 2009 fur die Klagerin und die beiden Séhne C._ und
E._  ,folgender Bedarf:
Bedarfspositionen gem. Vorinstanz gem. 2. Instanz ab 1.12.2009
Grundbetrag Fr. 1'100.—
Kinderzuschlag Fr. 950.— Fr. 600.—
Unterhaltskosten Fr.6'812.—"
Hypothek Fr. 3'880.—°
Versicherungspramien | Fr. 600.-°
Krankenkasse Fr. 540.—"
Krankenkasse Kinder Fr.230.-° Fr. 145.60
Mittagstisch Fr.381.-° Fr. 190.50
Telefon Fr. 200.-'
Aupair Fr. 1'200.—°
Ferien Fr. 1'000.—-° Fr. 775.—
Reiten' Fr. 440.— Fr. 440.—
Total Fr. 16'893.— Fr.17'333.— Fr.16'483.10
Total gerundet Fr. 17'350.— Fr. 16'500.—

5.4 Der Einwand der Klagerin, der Beklagte durfe nicht davon profitieren,
dasserihrD. __ eigenmachtig entzogen habe, vermag nichts an der vorlie-
genden Bedarfsberechnung zu andern. Fakt ist, dass durch den Wegzug von
D._ gewisse Positionen entfallen (welche naturgemass neu beim Beklagten
anfallen). Dies ist unabhangig von der Frage, warum D.__ beim Beklagten
lebt, zu berlicksichtigen. Im Ubrigen ist die Klagerin darauf hinzuweisen, dass
diese Kosten fur D.___ bestimmt waren und nach wie vor vom Beklagten begli-
chen werden. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass er diese Kosten seit dem
Umzug D._ s nun unmittelbar bezahlt, da dieser ja nun bei ihm lebt. Entspre-

chend profitiert der Beklagte nicht davon, dass D. bei ihm lebt.

5.5 Damit ergibt sich folgende Unterhaltbeitrag:

1. Februar 2008 bis und mit 30. November 2009 fiir die Klagerin persodnlich und die drei
So6hne:
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Einkommen Klagerin Fr. 7'000.—

Bedarf Klagerin Fr. 17'350.—

. Kinderunterhaltsbeitrage von total Fr.  2'800.— (vgl. Urk. 244 S. 50 f.)
Unterhaltsanspruch Klagerin persoénlich Fr. 7'550.—

ab 1. Dezember 2009 fur die Klagerin persdnlich und die beiden Séhne C. und
E.

Einkommen Klagerin Fr. 7'000.—

Bedarf Klagerin, C. , E. Fr. 16'500.—

. Kinderunterhaltsbeitrage von total Fr.  1'800.— (vgl. Urk. 244 S. 50 f.)
Unterhaltsanspruch Klagerin persoénlich Fr. 7'700.—

5.6 Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass Zahlungen, welche der
Beklagte fur im Bedarf der Klagerin aufgefuhrte Positionen bereits geleistet hat,

selbstverstandlich an die ausstehenden Unterhaltsbeitrage anzurechnen sind.

6.1 Hinsichtlich der Aufhebung von Dispositivziffer 2.8, 2.9, 6, 7 und 9 des
Beschlusses der Kammer vom 22. Marz 2011 hielt das Kassationsgericht fest,
dass diese ebenso aufzuheben seien, da das vorinstanzliche Verfahren gegebe-
nenfalls aufwendiger werde und die vorinstanzlichen Kosten- und Entschadi-
gungsfolgen auch vom Entscheid Uber die Unterhaltbeitrage fir die Klagerin per-
sonlich abhingen (Urk. 256 S. 16 mit Verweis auf Urk. 244 S. 48 Erw. IX. 2). Da-
mit ist vorliegend zu prufen, ob sich infolge der Reduktion der personlichen Unter-
haltsbeitrage fur die Klagerin personlich auch an den erst- und zweitinstanzlichen
Kosten- und Entschadigungsfolgen etwas andert. Dabei kann vorweg festgehalten
werden, dass kein Anlass besteht, eine hdhere Gerichtsgeblhr zu veranschlagen,

da keine Weiterungen erforderlich waren.

6.2 Hauptstreitpunkt bildete sowohl im erstinstanzlichen wie auch im zweit-
instanzlichen Verfahren die Regelung der Kinderbelange. Diesbeztiglich wurden
die Kosten den Parteien gemass Beschluss der angerufenen Kammer vom
22. Marz 2010 sowohl fur das erst- wie auch fur das zweitinstanzliche Verfahren
je zur Halfte auferlegt. Daran hat sich nichts geandert. Erstinstanzlich unterlag der

Beklagte im Ubrigen betreffend Zuteilung der ehelichen Wohnung. Auch diesbe-
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ziglich hat sich keine Anderung ergeben. Sodann unterlag die Klagerin erstin-
stanzlich hinsichtlich Zusprechung des Prozesskostenvorschusses, woran sich
ebenso wenig anderte. Hingegen obsiegte sie erstinstanzlich hinsichtlich der Un-
terhaltsbeitrage uberwiegend, wobei zu berucksichtigen war, dass sie ihre Unter-
haltsforderung zweitinstanzlich reduziert hatte. Dies ist nach wie vor so: In Anbe-
tracht der Tatsache, dass die Frage des Unterhalts lediglich rund einen Achtel des
gesamten Verfahrens beschlug, weicht die jetzige Korrektur insgesamt lediglich
knapp 4 % vom Entscheid der Kammer vom 22. Marz 2010 ab. Dementsprechend
rechtfertigt es sich nicht, an der halftigen Kostentragung fur das erstinstanzliche
Verfahren eine Anderung vorzunehmen. Demzufolge &ndert sich auch fiir das

erstinstanzliche Verfahren nichts an den Entschadigungsfolgen.

Ebenso wenig rechtfertigt es sich, eine Anderung hinsichtlich der zweitin-
stanzlichen Kosten- und Entschadigungsfolgen vorzunehmen, beschlug doch die
Frage der Kinderzuteilung rund drei Viertel des gesamten Verfahrens. Die Frage
des Unterhalts betraf — nebst der Frage der Zuteilung der ehelichen Wohnung und
der Frage der Verrechnung von bereits geleisteten Unterhaltsbeitragen — lediglich
knapp einen Achtel des Verfahrens. In Anbetracht der geringfligigen Anderungen
von rund 9% betreffend die Unterhaltsbeitrage sind die Kosten bei einem Ge-
samtergebnis von 41,6% zu Lasten der Klagerin und 58,4% zu Lasten des Be-
klagten nach wie vor - gerundet - im Umfang von 2/5 der Klagerin und zu 3/5 dem
Beklagten aufzuerlegen. Dementsprechend ist auch an der Entschadigungsfolge

keine Anderung vorzunehmen.

Es wird beschlossen:

1. Es wird vorgemerkt, dass der Beschluss der Kammer vom 22. Marz 2010 im
Verfahren LP0O80006 (damit vereinigt LPO80005) mit seiner Ausfallung am
22. Marz 2010 betreffend die Dispositivziffern 1, 2.2, 2.3, 2.6, 3,4, 5und 8 in

Rechtskraft erwachsen ist.
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Die mit Zirkulationsbeschluss des Kassationsgerichts Zurich vom 26. Januar
2011 aufgehobenen Dispositivziffern 2.5, 2.8, 2.9 des Beschlusses des
Obergerichts des Kantons Zurich vom 22. Marz 2010 (LP080006, damit ver-
einigt LP080005) werden durch folgende Fassung ersetzt:

"2.5 Der Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin fir sie personlich fir die Zeit vom 1. Feb-
ruar 2008 bis 30. November 2009 monatliche Unterhaltsbeitrdge von Fr. 7'550.— und
ab 1. Dezember 2009 fir die weitere Dauer des Getrenntlebens von Fr. 7'700.— zu

bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus, je auf den Ersten eines jeden Monats.
2.8 Die Kosten werden den Parteien je zur Halfte auferlegt.

2.9 Es werden keine Prozessentschadigungen zugesprochen.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf Fr. 10'000.—.
Die weiteren Kosten betragen:
Fr. 9'203.50 Gutachten KJPD

Die Gerichtsgebuhr wird der Klagerin zu 2/5 und dem Beklagten zu 3/5 auf-

erlegt.

Der Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin fur das Rekursverfahren eine auf

1/5 reduzierte Prozessentschadigung von Fr. 2'000.— zu bezahlen.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Bezirksgericht Meilen, je

gegen Empfangsschein.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zuruick.

Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes uber das Bundesgericht (BGG).



-20 -

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine vermogensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert betragt
Uber Fr. 30'000.-.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Fir den Fristenlauf gelten Art. 44 ff. BGG.

OBERGERICHT DES KANTONS ZURICH
|. Zivilkammer

Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. K. Montani Schmidt

versandt am:
se
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	4.2 Sodann rügte das Kassationsgericht, dass der Bedarf der Klägerin nach dem Wegzug des Sohnes D._____ zum Beklagten zu präzisieren sei, allenfalls unter Berücksichtigung der weggefallenen Positionen für die Zeit ab dem 1. Dezember 2009 neu zu berech...
	"Tatsächlich beruht die vorinstanzliche Berechnung des Unterhaltsbeitrages für die Beschwerdegegnerin persönlich auf dem Bedarf der Beschwerdegegnerin mit den drei Kindern von insgesamt Fr. 18'000.– pro Monat (KG act. 2 S. 47 Erw. 7 i.V. mit S. 39 Erw...
	Auch an diese Rechtsauffassung ist das Obergericht wie bereits erwähnt gebunden. Dementsprechend reduziert sich der klägerische Bedarf bereits um die beiden Positionen Kinderzuschlag und Krankenkassenprämie von D._____. Sodann sind die weiteren Positi...
	- … Fr. 2'200.– (April 2007)
	- Rennverein … Fr. 90.– (Dezember 2007)
	- … Fr. 2'222.– (Dezember 2007)
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